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§ 5 
Ausnahmen, Bedingungen, Auflagen 

1. 	Die i:'rtlich zuständige untere Naturschutzbehörde kann in 
besonderen Fällen Ausnahmen von den VerbotsoestiTh~ungen 
dieser Verordnung mit Zustimmung der Regierung von Ober
bayern zulassen. 

2. 	Die Genehmigung kann an Auflagen und Bedingungen gebun
den werden. 

§ 6 
Sonderregelung 

1. 	Land- Q~d Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei; 
Diese Landschaftsschutzverordnung läßt die herkömmliche 
ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliehe Boden
nutzung einschließlich der bestehenden Holz- und \<Jeide
rechte sowie die rechtmäßige AusübunG der Jagd und 
Fischerei unberührt. 

2. 	\rJasserwirt schaft und Unt erhal tung der \-Jasserläufe: 
Unberührt bleiben die notHendigen l'1aßnlli~rnen zur laufenden 
Unterhal tlmg der Gewässer sowie etwa vorhandener Entwäs
serungs- und Vorflutgräben. Zu diesem Zweck beabsichtigte 
Baggerarbeiten bedürfen der Zustimmung der unteren Natur
schutzbehörde. 

3. 	 Isar-Jl..Il'l."C! erwerke AG: 
Unberührt bleiben der Betrieb sOvlie die riaßnahmen zur In
stands~tzung und Unterhaltung der bestehenden Stro~ver
sorg;ungsanlagen der Isar-Amperwerke AG. 

4. 	Unberüh~t bleiben schließlich sonstige zur Zeit des In
krafttretens dieser Verordnung bestehenden vermögensltJerte 
Rechte. 

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 52 Abs. 1 NI'. 4 BayNatSchG kann mit Geldbu3e bis zu 
fünfzigtausend Deutsche Mark belegt werden, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

a) 	entgegen dem Verbot des § 2 NI'. 1 der Verordnung im Schutz
gebiet Veränderungen vornimmt, die geeignet sind, die Na
tur zu schädigen, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder 
das Landschaftsbild zu verunstalten, oder entgegen § 2 
NI'. 2 der Verordnung Ivildwachsende Pflanzen pflückt, aus
reißt oder ausgräbt oder durch sein Verhalten den Natur
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